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► Nr.  VO/2026/14895
öffentlich

Lübeck, 09.02.2026
Vorlage
-öffentlich-
Verantwortliche Bereiche:
1.201 - Haushalt und Steuerung
Fachbereich 4

Bearbeitung: Jörg Kaminski (E-Mail: joerg.kaminski@luebeck.de Telefon: 122-2060)

Kulturstiftung Hansestadt Lübeck (KS): Feststellung des Jahresab-
schlusses 2023
Beratungsfolge:
Datum Gremium Status Zuständigkeit

09.03.2026 Senat Nichtöffentlich zur Senatsberatung
28.04.2026 Hauptausschuss Öffentlich zur Vorberatung
30.04.2026 Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck Öffentlich zur Entscheidung

Beschlussvorschlag:
1 Der Jahresabschluss 2023 der Kulturstiftung Hansestadt Lübeck mit einem 

Jahresfehlbetrag von 1.232.261,22 € wird gem. § 92 Abs. 3 GO S-H i.V.m. 
§ 15 Abs. 3 Stiftungsgesetz S-H zur Kenntnis genommen.

2 Dieser Fehlbetrag wurde durch die Hansestadt Lübeck bereits unterjährig ausgeglichen.

3 Der dazugehörende Prüfbericht des Rechnungsprüfungsamtes (VO/2024/14699), der im
Prüfungsausschuss am 03.12.2025 abschließend beraten wurde, wird zur Kenntnis 
genommen.

Verfahren:

Bereiche/Projektgruppen Ergebnis 
4.041.7 – Kulturstiftung HL zustimmend

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen Ja
Xgem. § 47 f GO ist erfolgt: Nein- Begründung:

Da nicht betroffen

Die Maßnahme ist: neu
freiwillig

X vorgeschrieben durch:  
GO S-H
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Finanzielle Auswirkungen: Ja (Anlage 1)
X Nein

Auswirkung auf den Klimaschutz: X Nein 
Ja – Begründung:

Begründung der Nichtöffentlichkeit 
gem. § 35 GO:

Begründung:
In der Satzung der Kulturstiftung ist festgelegt, dass die HL etwaige Fehlbeträge auszuglei-
chen hat. Zur Aufrechterhaltung der Liquidität bei der KS sind diese bereits geflossen oder
werden im nächsterreichbaren städtischen Haushalt geordnet.

Anlagen:
+ Jahresabschluss der KS 2023
+ Prüfbericht des RPA dazu

Bürgermeister Jan Lindenau
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Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 
zum 31. Dezember 2023 und des zugehörigen 
Lageberichts 
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Abkürzungsverzeichnis 

BBH - Buddenbrookhaus 

GemHVO-Doppik - Landesverordnung über die Aufstellung und Ausführung eines 

doppischen Haushaltsplanes der Gemeinden – 

Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik 

GGH - Günter-Grass-Haus 

GO - Gemeindeordnung Schleswig-Holstein 

HL - Hansestadt Lübeck 

KGr. - Kontengruppe 

Kulturstiftung - Kulturstiftung Hansestadt Lübeck 

RPA - Rechnungsprüfungsamt 

VJ - Vorjahr 
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1 Prüfungsgegenstand und Prüfungsauftrag 

Die Kulturstiftung Hansestadt Lübeck (Kulturstiftung) ist eine gemeinnützige, rechtsfähige kommu-

nale Stiftung des bürgerlichen Rechts mit Sitz in Lübeck. Sie wurde am 04.05.1995 gegründet. Die 

Verwaltung der Stiftung ist der Hansestadt Lübeck (HL) gemäß § 15 Abs. 1 Stiftungsgesetz i.V.m. 

mit § 5 der Stiftungssatzung übertragen worden. Es handelt sich um Treuhandvermögen im Sinne 

von § 98 Gemeindeordnung (GO), demnach unterliegen die Jahresabschlüsse (JA) der Prüfung 

durch das Rechnungsprüfungsamt (RPA). 

Gemäß § 92 Abs. 1 GO prüft in Gemeinden, in denen ein RPA besteht, dieses den Jahresabschluss 

und den Lagebericht mit allen Unterlagen dahingehend, ob 

1. der Haushaltsplan eingehalten ist, 

2. die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch vorschriftsmäßig begründet und 

belegt worden sind, 

3. bei den Erträgen, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie bei der 

Vermögens- und Schuldenverwaltung nach den geltenden Vorschriften verfahren worden ist, 

4. das Vermögen und die Schulden richtig nachgewiesen worden sind, 

5. der Anhang zum Jahresabschluss vollständig und richtig ist,  

6. der Lagebericht zum Jahresabschluss vollständig und richtig ist. 

Das RPA kann gemäß § 92 Abs. 1 GO die Prüfung nach seinem pflichtgemäßen Ermessen 

beschränken und auf die Vorlage einzelner Prüfungsunterlagen verzichten. Die Prüfung wurde 

risikoorientiert und unter Berücksichtigung von Wesentlichkeitsgrenzen durchgeführt. 

Prüfungsgegenstand war der JA des Jahres 2023. Der JA der Kulturstiftung wurde vom Bereich 

Haushalt und Steuerung erstellt und von der Kulturstiftung nach Fertigstellung überprüft. Der 

Lagebericht wurde von der Kulturstiftung erstellt. Beide wurden jeweils am 19.02.2025 vom Bür-

germeister der HL unterzeichnet und zur Prüfung vorgelegt. Die Prüfung erfolgte hauptsächlich im 

Juli und August 2025. 

2 Haushaltsplan 

Grundlage für die Haushaltsführung des jeweiligen Haushaltsjahres ist der Haushaltsplan. Der 

Haushaltsplan 2023 für die Kulturstiftung wurde in der Sitzung der Bürgerschaft am 29.09.2022 

beschlossen (VO/2022/11294). Gemäß § 78 Abs. 1 GO enthält der Haushaltsplan alle im 

Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge 

und eingehenden Einzahlungen, entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen 

sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen. Auf die Einhaltung des Haushaltsplans 

wird unter den jeweiligen Positionen in der Ergebnis- und Finanzrechnung eingegangen. 

48 von 56 in Zusammenstellung



 
 

 

Seite 6 

3 Jahresabschluss 

3.1 Bilanz 

Der Jahresabschluss der Stiftung besteht entsprechend § 91 Abs. 1 GO aus der Bilanz, der Ergeb-

nisrechnung, der Finanzrechnung und dem Anhang. Ihm ist ein Lagebericht beigefügt. Die Bilanz ist 

rechnerisch richtig. Die Anfangswerte stimmen mit der Schlussbilanz des Vorjahres (VJ) überein. Das 

Jahresergebnis stimmt mit der Ergebnisrechnung, die liquiden Mittel stimmen mit der Finanzrechnung 

überein. Des Weiteren wurde die Übereinstimmung der Bilanzposten mit den Anlagen zum Anhang 

(Anlagen-, Forderungs- und Verbindlichkeitenspiegel) und dem Finanzbuchhaltungssystem überprüft.  

Zu den allgemeinen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ist im Anhang ausgeführt worden, dass 

das Anlagevermögen in einem Anlagennachweis geführt wird. Die Kulturstiftung hat aufgrund eines 

Leitungswechsels eine Teilinventur der beiden Häuser Günter-Grass-Haus (GGH) (im Dezember 2022) 

und Buddenbrookhaus BBH (im Januar 2023) durchgeführt, deren Ergebnisse im Wirtschaftsjahr 2022 

berücksichtigt wurden. Die nächste Folgeinventur ist für 2025 vorgesehen. 

Die geprüften wesentlichen Posten der Bilanz werden im Folgenden erläutert. Weitere wesentliche 

Posten der Bilanz, die nicht systematisch im Rahmen der Jahresabschlussprüfung 2023 geprüft wurden, 

sind: 

 Bauten auf fremdem Grund- und Boden, 

 Kunstgegenstände, 

 Stiftungskapital und 

 Sonderposten. 

 Immaterielle Vermögensgegenstände 

 Jahresabschluss 

31.12.2022 

Veränderung Jahresabschluss 

31.12.2023 

KGr. 01 150.591 EUR -40.726 EUR 109.865 EUR 

Es wurde ein Bestand an immateriellen Vermögensgegenständen in Höhe von 110 TEUR (VJ: 151 TEUR) 

ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Software und Lizenzen. Zugänge waren im Wesentlichen eine 

digitale Unterrichtseinheit für das BBH in Höhe von 7 TEUR sowie ein Jubiläumsspiel als WebApp für 

das BBH in Höhe von 12 TEUR. Abschreibungen haben sich in Höhe von 63 TEUR ergeben.  

Die Prüfung ergab keine Beanstandungen. 
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 Betriebs- und Geschäftsausstattung 

 Jahresabschluss 

31.12.2022 

Veränderung Jahresabschluss 

31.12.2023 

KGr. 08 276.858 EUR -52.381 EUR 224.477 EUR 

Zum 31.12.2023 wurde Betriebs- und Geschäftsausstattung in Höhe von 224 TEUR (VJ 277 TEUR) ausge-

wiesen. Wie im Anhang beschrieben, wurden geringwertige Wirtschaftsgüter in Höhe von 17 TEUR 

sowie eine UV-C-Licht-Desinfektionslösung für Virtual-Reality-Headsets in Höhe von 2 TEUR angeschafft. 

Die Abschreibungsdauer wurde korrekt gewählt. 

Beanstandungen haben sich nicht ergeben.  

 Anlagen im Bau 

 Jahresabschluss 

31.12.2022 

Veränderung Jahresabschluss 

31.12.2023 

KGr. 09 334.997 EUR 150.929 EUR 485.926 EUR 

Die Anlagen im Bau betrugen zum 31.12.2023 486 TEUR (VJ 335 TEUR). Diese setzten sich hauptsächlich 

aus den Umbaukosten im BBH (257 TEUR), ein Museumsassistenzsystem für das BBH (78 TEUR) sowie 

für die Beleuchtung des GGH (143 TEUR, Neu in 2023) zusammen. Die Prüfung der Buchungen in 2023 

führte zu keinen Beanstandungen. 

 Vorräte – fertige Erzeugnisse und Waren 

 Jahresabschluss 

31.12.2022 

Veränderung Jahresabschluss 

31.12.2023 

KGr. 15 146.024 EUR 2.291 EUR 148.316 EUR 

Die Aufnahme in den Museumsshop erfolgte durch körperliche Stichtagsinventur. Unter den Vorräten 

wurden hauptsächlich Bücher und Kataloge, sonstige Gegenstände wie Magnete, Schlüsselanhänger, 

Kugelschreiber etc., Porzellan und Keramik sowie Schmuck zum Verkauf in den Museumsshops 

verbucht.  

Prüfungsbemerkungen der Bilanzposition haben sich nicht ergeben.  
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 Sonstige privatrechtliche Forderungen 

 Jahresabschluss 

31.12.2022 

Veränderung Jahresabschluss 

31.12.2023 

Kontenart 179 156.813 EUR - 39.034 EUR 117.779 EUR 

Die sonstigen privatrechtlichen Forderungen betrugen zum 31.12.2023 118 TEUR (VJ 157 TEUR). Im 

Wesentlichen setzten sich die Forderungen aus den Konten 179100000 – sonstige Forderungen mit 

27 TEUR und 1791991102 - Forderungen ggü. HL in Höhe von 88 TEUR zusammen. Hierbei handelte es 

sich hauptsächlich um Forderungen aus dem Verlustausgleich der Kulturstiftung mit der HL. Die 

Prüfung hat keine Anhaltspunkte für Beanstandungen ergeben. 

 Liquide Mittel 

 Jahresabschluss 

31.12.2022 

Veränderung Jahresabschluss 

31.12.2023 

KGr. 18 594.190 EUR -111.465 EUR 482.725 EUR 

Die in der Bilanz und in der Finanzrechnung ausgewiesenen liquiden Mittel stimmten nach Prüfung 

überein. Der Betrag ergibt sich aus dem Bestand auf dem Geschäftskonto in Höhe von 333 TEUR (VJ 

446 TEUR) sowie einer Anlage in Höhe von 145 TEUR und den Kassenbeständen des BBH und des GGH. 

Entsprechende Kontoauszüge und Kassenberichte zum 31.12.2023 liegen vor. Es ergaben sich keine 

Abweichungen. 

 Allgemeine Rücklage 

 Jahresabschluss 

31.12.2022 

Veränderung Jahresabschluss 

31.12.2023 

Kontenart 201 919.226 EUR + 78.703 EUR 997.929 EUR 

Die allgemeine Rücklage war in 2023 um 79 TEUR angestiegen (VJ 919 TEUR, 2023 998 TEUR). Der 

Anstieg ergab sich aus der Auflösung der Sonderrücklage (siehe Tz. 3.1.8).  

 Sonderrücklage 

 Jahresabschluss 

31.12.2022 

Veränderung Jahresabschluss 

31.12.2023 

Kontenart 202 78.703 EUR - 66.759 EUR 11.944 EUR 
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Die Sonderrücklage war um 67 TEUR zurückgegangen. Dies ergab sich zum einen aus der Umbuchung 

der Sonderrücklage in die allgemeine Rücklage nach § 25 Abs. 2 Satz 2 Gemeindehaushaltsverordnung-

Doppik (GemHVO-Doppik) in Höhe von 79 TEUR, da die Mittel zweckentsprechend verwendet wurden 

bzw. die Zweckbindung erfüllt war, sowie aus einem Zugang zur Sonderrücklage für nicht 

abzuschreibende Kunstgegenstände in Höhe von 12 TEUR. Prüfungsbeanstandungen haben sich nicht 

ergeben. 

 Verbindlichkeiten (aus Lieferungen und Leistungen und sonstige) 

Verbindlichkeiten Jahresabschluss 

31.12.2022 

Veränderung Jahresabschluss 

31.12.2023 

KGr. 35 aus Lieferungen 

und Leistungen  

94.179 EUR 16.110 EUR 110.289 EUR 

KGr. 37 aus sonstigen 

Verbindlichkeiten 

456.403 EUR -145.221 EUR 311.182 EUR 

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen betrugen zum Stichtag 110 TEUR (VJ 94 TEUR). 

Die sonstigen Verbindlichkeiten waren um 145 TEUR von 456 TEUR auf 311 TEUR zurückgegangen. Dies 

war hauptsächlich auf nicht angefallene kreditorische Debitoren (84 TEUR im Vorjahr) sowie geringere 

Verbindlichkeiten ggü. der HL in Höhe von 68 TEUR zurückzuführen. Die stichprobenartige Prüfung 

erfolgte ohne Beanstandungen. 

 Passive Rechnungsabgrenzung 

 Jahresabschluss 

31.12.2022 

Veränderung Jahresabschluss 

31.12.2023 

KGr. 39 103.102 EUR - 29.376 EUR 73.726 EUR 

Die passiven Rechnungsabgrenzungen wurden zum 31.12.2023 mit 74 TEUR (VJ 103 TEUR) ausgewie-

sen. Diese setzten sich aus Geldspenden zusammen. 29 TEUR wurden in 2023 als Ertrag gebucht, da sie 

verbraucht wurden. Beanstandungen haben sich nicht ergeben. 

3.2 Ergebnisrechnung 

Gemäß § 45 Abs. 1 GemHVO-Doppik sind in der Ergebnisrechnung die Erträge und Aufwendungen 

nachzuweisen. Die Ergebnisrechnung ist rechnerisch richtig. Die Vorjahreszahlen und die fortgeschrie-

benen Planansätze sind richtig dargestellt. Die Ergebnisrechnung entspricht formal den gesetzlichen 

Vorschriften. Im Anhang zum Jahresabschluss sind die Ergebnisse der verschiedenen Kontengruppen 

den Planwerten tabellarisch gegenübergestellt.  
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Die geprüften wesentlichen Positionen der Ergebnisrechnung werden im Folgenden erläutert. Folgende 

wesentliche Positionen wurden im Rahmen des JA nicht detailliert geprüft: 

 Privatrechtliche Leistungsentgelte, 

 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und 

 bilanzielle Abschreibungen. 

 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 

 Ergebnis  

31.12.2022 

Fortgeschriebener 

 Ansatz  

Ergebnis  

31.12.2023 

KGr. 41 1.694.170 EUR 1.780.900 EUR 2.036.624 EUR 

In 2023 wurden mehr Erträge aus Zuwendungen akquiriert, als geplant. Für Zuwendungen von Bund 

und Land wurden rund 500 TEUR Erträge gebucht. Zusätzlich wurden der Verlustausgleich der HL in 

Höhe von 1.232 TEUR sowie Erträge aus der Auflösung der Sonderposten (189 TEUR) gebucht.  

Die Einzahlungen aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen betrugen zum Stichtag 1.626 TEUR. 

Diese liegen somit 411 TEUR unter den Erträgen. Dies ergibt sich hauptsächlich (189 TEUR) aus der 

Auflösung der Sonderposten, aber auch aus einer Überzahlung vom Bund für das BBH in Höhe von 

82 TEUR, welche aus 2022 stammt und in 2023 zurückgezahlt wurde.  

 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 

 Ergebnis  

31.12.2022 

fortgeschriebener  

Ansatz  

Ergebnis  

31.12.2023 

Kontenart 448 870.828 EUR 914.000 EUR 1.212.014 EUR 

Das Ergebnis der Kontenart 448 betrug 2023 insgesamt 1.212 TEUR (VJ 871 TEUR). Der fortgeschriebene 

Planansatz in Höhe von 914 TEUR wurde deutlich überschritten. Es handelt sich hier im Wesentlichen 

um Personalkostenerstattungen der HL an die Kulturstiftung in Höhe 1,2 Mio. EUR. Der Anstieg zum VJ 

ergab sich hauptsächlich aus Besucherservicekräften bei den Lübecker Museen, welche über die 

Kulturstiftung angestellt wurden sowie Erhöhungen aus dem Tarifvertrag.  

Die höheren Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen (1.354 TEUR) ergaben sich aus 

Abgrenzungen zum Jahresende 2022 für Personalkostenerstattungen in Höhe von 143 TEUR.  

Abweichungen und Prüfungsbemerkungen haben sich nicht ergeben.  

53 von 56 in Zusammenstellung



 
 

 

Seite 11 

 Personalaufwendungen 

 Ergebnis  

31.12.2022 

fortgeschriebener  

Ansatz  

Ergebnis  

31.12.2023 

KGr. 50 -1.806.383 EUR -1.896.600 EUR -2.385.884 EUR 

Die Haushaltsplanung sah Personalaufwendungen in Höhe von 1.897 TEUR vor. Dieser Betrag wurde 

um 489 TEUR überschritten. Der HH-Plan wurde nicht eingehalten. Die höheren Personalaufwendun-

gen ergaben sich aus Neuanstellungen der Besucherservicekräfte und zusätzlichem Personal des 

Museums für Natur und Umwelt als Umweltbildungszentrum.  

Die Einzelbuchungen wurden stichprobenartig geprüft. Beanstandungen haben sich hier nicht ergeben. 

Dies gilt ebenso für die Personalauszahlungen. 

 Sonstige Aufwendungen 

 Ergebnis  

31.12.2022 

fortgeschriebener  

Ansatz  

Ergebnis  

31.12.2023 

KGr. 54 -123.277 EUR -171.300 EUR -220.103 EUR 

Die sonstigen Aufwendungen betrugen 220 TEUR (VJ 123 TEUR). Es erfolgte eine Planerhöhung in Höhe 

von 50 TEUR im Rahmen der unechten Deckung. Die sonstigen Aufwendungen setzen sich hauptsäch-

lich aus 80 TEUR für Leistungen, welche das Personal der HL für die Kulturstiftung erbracht hat, 

50 TEUR für anteilige Förderung vom Ministerium für Bildung und Kultur, welche vereinbarungsgemäß 

der HL zur Verfügung gestellt wird, 42 TEUR für Serviceleistungen der HL, welche durch die Stiftung in 

Anspruch genommen wurden.  

Die Differenz zwischen den Aufwendungen und Auszahlungen für sonstige Aufwendungen ergab sich 

im Wesentlichen aus der Auszahlung für Leistungen der HL für die Kulturstiftung Anfang 2024 in Höhe 

von 80 TEUR.  

3.3 Finanzrechnung 

Die Finanzrechnung ist formal und rechnerisch richtig. Der Anfangsbestand der liquiden Mittel wurde 

korrekt aus der Schlussbilanz 2022 übernommen, die fortgeschriebenen Planansätze sind richtig dar-

gestellt. Des Weiteren wurde die Übereinstimmung mit der Bilanz und dem Finanzbuchhaltungssystem 

nachgeprüft. 

Die für den Jahresabschluss wesentlichen Positionen wurden im Rahmen der Ergebnisrechnung 

mitgeprüft (siehe Textziffer 3.2).  

Die Kontenart 783 - Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögens wurde in 

Verbindung mit dem Anlagevermögen geprüft und führte zu keinen Prüfungsbemerkungen. 
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3.4 Anhang 

Der Anhang steht im Einklang mit dem übrigen Jahresabschluss, er enthält die nach § 51 Abs. 2 

GemHVO-Doppik erforderlichen Angaben. Die Anlagen entsprechen den gesetzlichen Mustern. Die 

nach § 51 Abs. 3 GemHVO-Doppik erforderlichen Anlagen-, Forderungs- und Verbindlichkeitenspiegel 

sind beigefügt und wurden geprüft. Es ergaben sich keine Beanstandungen. 

4 Lagebericht  

Dem JA ist ein vom Bürgermeister der HL am 19.02.2025 unterzeichneter Lagebericht beigefügt. Dieser 

vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- 

und Finanzlage. 

5 Erhalt des Stiftungsvermögens und Stiftungszweck  

Gemäß § 4 Abs. 2 des Stiftungsgesetzes ist das der Stiftung zur dauernden und nachhaltigen Erfüllung 

des Stiftungszwecks zugewandte Vermögen (Stiftungsvermögen) in seinem Bestand zu erhalten. Im 

Anhang wird unter den allgemeinen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden erläutert, dass das 

Anlagevermögen insbesondere das Gründungsvermögen enthält. Das Gründungsvermögen umfasst 

Sammlungsgegenstände aus dem Besitz der Familie Mann und Einrichtungsgegenstände. 

Die Erhaltung des Stiftungsvermögens bzw. Grundstockvermögens lässt sich wertmäßig durch die 

Erhaltung des Stiftungskapitals nachweisen. Das Stiftungskapital weist den Gegenwert des auf der 

Aktivseite der Bilanz bei Errichtung der Stiftung eingebrachten Grundstockvermögens aus.1 Im 

Wirtschaftsjahr 2023 gab es keine Veränderung des Stiftungskapitals. 

Die Stiftung erfüllt gemäß Stiftungssatzung ihre Aufgaben aus den Erträgen des Stiftungsvermögens, 

Eintrittsgeldern, Einnahmen aus Veranstaltungen, Vermietungen, Zuwendungen Dritter sowie aus 

Erträgen der Museumsshops und erreicht damit den Stiftungszweck der Förderung der Kultur und der 

Wissenschaft. Das der Stiftung zur dauernden und nachhaltigen Erfüllung des Stiftungszwecks 

zugewandte Vermögen (Stiftungsvermögen) bestand, wie bereits vorher erläutert, und im Lagebericht 

niedergeschrieben insbesondere aus Sammlungsgegenständen aus dem Besitz der Familie Mann und 

Einrichtungsgegenständen. Weiterhin hat Günter Grass der Stiftung 145 TEUR an zweckgebundenem 

Barvermögen dauerhaft zur Verfügung gestellt. 

Bei der Errichtung der Kulturstiftung hat die HL, vertreten durch den Bürgermeister und den 

zuständigen Senator, gegenüber dem Innenministerium die Verpflichtung abgegeben, eventuell 

entstehende Unterschüsse der Kulturstiftung durch Zuwendungen der Hansestadt auszugleichen, um 

die Erfüllung des Stiftungszwecks dauerhaft zu gewährleisten. Aufgrund dieser Erklärung ergibt sich für 

das RPA langfristig kein finanzielles Risiko für den Erhalt der Stiftung. 

 

                                                      

1  Vgl. IDW RS HFA 5 Rn. 9. 
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